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VERTRAG 
 
 

Sicherheitstechnische Untersuchung 

Nach BGI 861 und Toreproduktnorm DIN EN 13241‐1 

 

 

 

 Wartung entsprechend geltenden Richtlinien BGI 861 und Toreproduktnorm DIN EN 13241‐1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________________________________________________________ 
Metallbau Aßmann, Tiefengruben 11a,  99438 Bad Berka Ortsteil Tiefengruben 

Telefon: 036458/ 31354 
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1. Vertragsparteien 
 

Der Vertrag wird geschlossen 
 
zwischen:          Auftragnehmer 

 
 

 
 
und  
  
          Auftraggeber 
 

 
1. Bezeichnung der Anlage: 

 

Hersteller:      Aßmann Metall‐ Tor und Zaunbau 

Bauart:        

Abmessung:       

Antrieb:       

 

Standort:       

Tag der Inbetriebnahme:  

 

2. Vertragsgegenstände 

 

(1) Vertragsgegenstand sind zunächst die vom Auftragnehmer direkt eingebauten Tore.  

(2) Vertragsgegenstand können auch Tore und Toranlagen sein, welche von Dritten 

eingebaut oder geliefert worden sind. 

(3)Die unten genannten Kosten des Wartungsvertrags gelten nur für die vom Auftragnehmer 

direkt eingebauten Tore. 

Sind Tore von Dritten eingebaut oder geliefert, können die Kosten abweichen. Die 

Abweichungen der Kosten ergeben sich dann durch eventuelle Montage‐ und Pflegefehler. 

 

3. Vertragsbeginn, Vertragslaufzeit, Kündigung: 

 

(1) Vertragsbeginn 

Der Vertrag beginnt am Tag der Unterzeichnung. 

 

(2)Vertragslaufzeit 

Der Vertrag hat eine Laufzeit von einem Jahr. Er verlängert sich 

jeweils um ein Jahr, sofern nicht drei Monate vor Vertragende schriftlich gekündigt wird. 
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(3)Kündigung 

Der Vertrag kann von beiden Seiten gekündigt werden. 

Die Kündigung ist jeweils schriftlich an die Adresse der gegnerischen Vertragspartei zu 

richten. Die Kündigungsfrist beträgt einheitlich für beide Vertragsparteien drei Monate vor 

Ablauf des Vertrags. 

 

4.  Leistungsumfang: 

 

(1) Leistungsumfang des Wartungsvertrags  

Die Leistung des Auftragnehmers bestimmt sich nach den geltenden Richtlinien BGI 861 und 

Toreproduktnorm DIN EN 13241‐1 und umfasst folgende Positionen:  

 

I a.   Sicherheitstechnische Prüfung Nach BGI 861 und Toreproduktnorm DIN EN 13241‐1 

I b.   Eintragung der Prüfergebnisse in ein Prüfbuch 

I c.  bestandene Prüfung mit Prüfplakette bestätigen 

II a.   Kontrolle aller beweglichen und gleitenden Teile einschließlich Schmierung 

II b.  Kontrolle aller Sicherheits –und Steuereinrichtungen unter Beachtung der Richtlinien 

 für kraftbetätigte Fenster, Türen und Tore, BGI 861 neueste Fassung 

II c.  Bereitstellen der erforderlichen Schmierstoffe 

II d.  Justierarbeiten / Funktionskontrolle 

II e.  Kontrolle des Antriebes und Funktionsprüfung 

II f.  Empfehlung von Maßnahmen zur Verhütung von Betriebsstörungen 

Die genannten Positionen werden standardgemäß in jeder Überprüfung durchgeführt.  

 
(2) Weitere Leistungen 
In dem oben genannten Leistungsumfang nicht enthaltene Reparaturen werden nur nach 
Rücksprache ausgeführt. Beide Parteien sind sich darüber einig, dass zusätzliche Reparaturen 
aufgrund eines gesonderten Auftrags durchgeführt und gesondert vergütet werden. 

 
5. Prüf‐ und Wartungskosten 

 

(1) Grundpreis 

Sofern keine abweichende Vereinbarung getroffen wird, umfasst der Vertrag eine 

Untersuchung jährlich. Die Kosten je Einsatz und Tor betragen:  

_____ € zzgl. MwSt 
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(2) zusätzliche Kosten 

Fahrtkosten werden nach Anfahrtsweg berechnet, für jeden gefahrenen Kilometer 0,30 €. 

(3) Rabatte 

Die Termine können auf Wunsch, falls durchführbar, zusammengelegt werden. 

Die Fahrtkosten werden dann anteilig  berechnet. 

 

(4) Mehrkosten 

Die Kosten der Wartung können dann wesentlich höher liegen, wenn die Toranlagen von 

Dritten und nicht vom Auftragnehmer eingebaut oder geliefert worden sind. Diese entstehen 

dem Auftraggeber dann, wenn durch eventuelle Montage‐ und Pflegefehler welche durch 

Dritte verursacht wurden das System fehlerhaft ist. 

 

(5)Zahlung 

Zahlbar ist der in Rechnung gestellte Betrag jeweils nach Durchführung der Prüfung und 

Rechnungsvorlage. 

 

6. Servicetermin 

 

Die Termine für die Untersuchung / Prüfung werden Ihnen rechtzeitig vom Auftragnehmer 

schriftlich oder auf Wunsch mündlich oder per Email bekanntgegeben. Die Termine können 

auf Wunsch, falls durchführbar, zusammengelegt werden. 

 

7. Weitere Vereinbarungen 

 

Abweichende bzw. zusätzliche Vereinbarungen bedürfen der Schriftform. 

 

8. zusätzliche Vereinbarungen 

 

 

 
Ort. Datum:     Ort. Datum:     
 
 
Auftraggeber:     Auftragnehmer:     
 
 
 
 

Benachrichtigung für Ihren nächsten Servicetermin: 
 

Schriftlich per Post:    per Telefon/ Fax:    per Email: 


